3-Jahres-Abschussplan für Rehwild 

für die Jagdjahre vom 01.04._______ bis 31.03._______

für den

( Eigenjagdbezirk 
( gemeinschaftlichen Jagdbezirk 

_________________________________

Name des Jagdreviers

	Name der Jagdgenossenschaft bzw. des Eigentümers:




	Name und Anschrift des/der Jagdausübungsberechtigten:




	Größe des Jagdreviers:

Insgesamt _______ ha, davon _______ ha Wald und _______ ha Feld




Rechtsgrundlagen und Hinweise:

1. Der Abschussplan für Rehwild ist für jeweils 3 Jahre aufzustellen.

2. Der Abschussplan ist vom/von den Jagdausübungsberechtigten und vom Verpächter zu unterzeichnen.

3. Bei fehlendem Einvernehmen des Verpächters oder bei Einwendungen von Jagdgenossen sind die Gründe und evtl. Änderungsvorschläge im Abschussplan vom Verpächter oder vom jeweiligen Jagdgenossen, ggf. auf einem gesonderten Blatt, zu vermerken.

4. Sämtliche Angaben zu den Vorjahren sind den jährlich zu führenden Streckenlisten zu entnehmen.

5. Soll vor Beginn der Jagdzeit gefallenes Jungwild (z. B. durch Vermähen) auf den Abschussplan angerechnet werden, ist dies in der Spalte „vor Beginn der Jagdzeit gefallenes Jungwild“ einzutragen.

6. Ein bestätigter oder festgesetzter Abschussplan gilt auch für den Rechtsnachfolger des Jagdausübungsberechtigten (z. B. bei Wechsel des Pächters).

7. Bei 3-Jahres-Abschussplänen für Rehwild ist in der Regel ein Drittel des Gesamtabschusses jährlich zu erfüllen.

8. Der Abschussplan ist der unteren Jagdbehörde im Jahr der Neufestsetzung bis spätestens 01. April in 4-facher Fertigung vorzulegen.

